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Unter dieser Rubrik erscheinen kurze Berichte,
Ankündigungen, Nachrichten und Kommenta-
re zu den Themen Gentechnologie, Biotechno-
logie und zu den neuen Reproduktionstechni-
ken, sowie Mitteilungen des Gentechnologie-
Komitees (siehe Aufruf, WW Nr. 22). Beiträge
sind willkommen; bitte an die Redaktion der
Wechselwirkung, Stichwort Gentechnologie,
z. Hd. Paula Bradish schicken.

Anpassung an das technisch Machbare

In einem Gespräch mit dem Nachrichtendienst
AP kündigte Bundesminister für Forschung und
Technologie Riesenhuber die vierte Revision
der seit 1978 bestehenden Sicherheitsrichtlinien
für gentechnische Arbeiten in F orschungslabors
an. Bei der Überarbeitung der Richtlinien durch
die „Zentrale Kommission für die Biologische
Sicherheit" (die ZKBS, die gentechnische Expe-
rimente genehmigen muß und über die Einhai-
tung der Richtlinien wacht) geht es um drei
Änderungen. Erstens sollen die Kontrollmaß-
nahmen für Laborversuche, die als risikoarm
gelten, abermals gelockert werden. Zweitens
soll das bisher bestehende Verbot des Umgangs
mit gentechnischen Organismen im großtechni-
sehen Maßstab aufgegeben werden. „Arcges/cürs
der wc/Zwe/Z abse/tbaren w/rZsc/za/Z/icBen «e-
deuZung der Genfec/mifc /ür (Medizin, /.andwirf-
scüa/Z, Gmwe/Zsc/mZz und Robsfo/jfversor-
gung", so Riesenhuber, „muß die deutsche /n-
dnsirie rac/iZze/Z/g A/arheii darüber baben, nn-
rer we/cben .Bedingungen und Bicberbeifsvor-
bebmngen sie die iYoduhfion au/nehmen
dar/" Mit einer ähnlichen Begründung soll
schließlich auch das bisherige Verbot der Frei-
Setzung von gentechnisch veränderten Organis-
men aufgehoben werden, damit erste Versuche
z.B. mit veränderten Kulturpflanzen anlaufen
können. Die Richtlinien sind bisher nur ver-
bindlich für staatlich geförderte Forschungs-
arbeiten; die Industrie hält sie nur im Rahmen
einer „freiwilligen Selbstbindung" ein.

Protest des Öko-Instituts

Auf die Ankündigung der Revision der Sicher-
heitsrichtlinien reagierte dann das Institut für
Angewandte Ökologie, Freiburg, auf der jähr-
liehen Mitgliederversammlung am 23.-24.3.
1985 in Würzburg. Das Institut beabsichtigt,
eine Arbeitsgruppe zur Gentechnik einzurich-
ten, die sich insbesondere auch mit der Gefähr-
dung der Umwelt durch Freisetzungsversuche
beschäftigen soll. Auf der Jahrestagung wurde
eine Resolution verabschiedet und an die Presse

gegeben, die die beabsichtigten Änderungen der
Sicherheitsrichtlinien verurteilt. Im folgenden
der Wortlaut der Resolution:

Mit großer Sorge hat das Öko-Institut die Ab-
sichten des Bundesministers für Forschung und
Technologie zur Kenntnis genommen, die Si-

cherheitsregeln für den Umgang mit genetisch
veränderten Organismen zu lockern. Dies darf
auf keinen Fall geschehen. Gleichzeitig muß
eine Erweiterung der Richtlinien gefordert wer-
den. Die Methoden, die in der letzten Zeit in
der Zellbiologie entwickelt worden sind, bedeu-
ten eine starke Gefährdung der mit diesen Or-
ganismen Arbeitenden und darüber hinaus der
Gesamtbevölkerung. Solange nicht ausgeschlos-
sen werden kann, daß durch neue Wirts-Virus-
Kombinationen pathogene Erreger entstehen
können, müssen unbedingt Maßnahmen zur
Einstellung solcher Experimente vorgenommen
werden.

WECHSELWIRKUNG Nr. 25, Mai '85

Alle drei von Minister Riesenhuber vorgeschla-
genen Änderungen der Richtlinien der „Zentra-
len Kommission für die Biologische Sicherheit",
ZKBS, werden von den zur Jahrestagung des

Instituts versammelten Mitgliedern und Exper-
ten als unverantwortlich zurückgewiesen.

Insbesondere die Freilassung von gentechnisch
veränderten Lebewesen in die Umwelt ist mit
Risiken verbunden, die sich heute nicht ab-
schätzen lassen. Unwiderruflich und unkon-
trollierbar könnten sich vom Menschen kon-
struierte Organismen vermehren und ausbrei-
ten, die der Natur fremd sind und deren lang-
fristige Wirkung im vielfach verflochtenen Öko-
system nicht zu beurteilen ist. Gestützt auf
rasante Fortschritte in einem engen Spezial-
gebiet soll hier überstürzt die Möglichkeit zu
einer kommerziellen großtechnischen Verwer-
tung dieser Erkenntnisse geschaffen werden.
Noch übereilter als bei anderen Techniken,
die uns - wie die Atomtechnologie - unnötige
schwere Probleme aufgebürdet haben, versu-
chen interessierte Kreise hier ohne seriöse Un-
tersuchung der ökologischen Zusammenhänge
und ohne breite öffentliche Diskussion in gro-
ßem Maßstab an den Lebewesen herumzumani-
pulieren, die auf noch kaum verstandene Weise

für die Entwicklung und die Formen des Lebens
auf der Erde von grundlegender Bedeutung
sind. Der erhoffte Nutzen steht bis heute in kei-
nem Verhältnis zu den in der Fachdiskussion
zutage getretenen Gefahren.

Äußerste Vorsicht, eine umfassende ökologische
Betrachtungsweise und eine breite öffentliche
Diskussion auch über die ethischen Aspekte
sind hier in Hinsicht auf unsere Verantwortung
für das Leben auf der Erde dringend geboten.

WW

Genethischer Informationsdienst

Seit Februar 1985 erscheint monatlich der
„Genethischer Informationsdienst" im Selbst-
verlag. Ziel des Dienstes ist es, „die z.ZZ. m
der Bundesrepubh'A: entstehenden Gruppen

die sieh mit den FnZw/cZr/ungert in der
Gen- und Biofechno/ogie he/tssen", zu unter-
stützen. Dazu können in dem Mitteilungsblatt
Terminankündigungen, Presseübersichten, Lite-
raturhinweise, Gruppenvorstellungen sowie
Unterstützungsaufrufe bei Aktionen und Re-
cherchen veröffentlicht werden.

Der Abonnementspreis von 10,50 DM für drei
Ausgaben, also 3,50 DM pro vierseitige Num-
mer, mag zunächst extrem hoch erscheinen
und hat anscheinend zu einigen Mißverständ-
nssen geführt. In der zweiten Ausgabe wurde
deshalb noch mal deutlich gemacht, welche
Überlegung dahinterstand: Nach den Vorstel-
lungen der Herausgeber soll es möglichst viele
Abo-Gemeinschaften geben, die den Dienst
zum Null-Tarif kopieren und weiterverteilen.
Durch dieses dezentrale Schneeballprinzip
soll eine möglichst große Verbreitung bei gerin-
ger Arbeits- und Kostenbelastung für die Zei-
tungsmacher erreicht werden.

Die GID-Herausgeber wollen nicht, wie in den
ersten Nummern noch geschehen, „eme ArZ
monazZ/cüe Presseschau ersZe/Ze«, also ühenvz'e-

gend von der Ze/Zungsauswe/TuMg /eben, son-
dem be/sp/e/swezse auch d/e D/s/uss/onsergeb-
n/sse ez'nze/ner Gruppen rorsfe/Zen". Solche
Berichte bzw. Abobestellungen sind zu richten
an: Uta Gertz, Ellingersweg 51, 2000 Hamburg
60, Tel. 040/27 51 86.

Gentechnische Menschenversuche

Fünf Jahre nach den ersten gescheiterten Versu-
chen der Gentherapie am Menschen werden sol-
che Experimente in den USAwieder vorbereitet.
Der Genetiker Martin Cline hatte 1980 Aufse-
hen erregt, als er versuchte, „reparierte" Gene
in das Rückenmark zweier Frauen mit der tödli-
chen, erblichen Blutkrankheit Beta-Thalassämie
einzuschleusen. Weü diese Experimente in den
USA damals noch verboten waren, führte er sie
in Italien und Israel durch. Wegen seiner Miß-
achtung der geltenden Bestimmungen verlor
Cline zunächst seinen Posten als Universitäts-
Institutsleiter sowie seine staatlichen For-
schungsgelder - inzwischen kann er jedoch
längst wieder ungehindert arbeiten.
Es ist aber nicht Cline, sondern sein kaliforni-
scher Nachbar Ted Friedman, der jetzt kurz
davorsteht, klinische Versuche mit der Gen-
therapie von menschlichen Körperzellen zu
beginnen. Diesmal geht es um die Korrektur des

Lesch-Nyhan-Syndroms, ein Erbleiden, das auf
einer Störung im Harnsäurestoffwechsel be-
ruht und zu schweren Schäden im Zentralner-
vensystem führt. Drei weitere Forschungsgrup-
pen in den USA arbeiten an Techniken zur
„Reparatur" von verschiedenen Krankheiten
mittels Verpflanzung einzelner Gene; minde-
stens eine davon im Auftrag einer Gentechnolo-
gie-Firma, in diesem Fall Genentech. Die Aus-
sichten auf einen erfolgreichen (im Sinne des

Versuchsansatzes) Gentransfer sind nach Mei-
nung vieler Gentechniker gegenüber 1980 er-
heblich gestiegen, seitdem man Retroviren
zum Einschleusen der Gene verwendet.

Von der Genehmigungsbehörde seiner Uni-
versität hat Friedmann bereits grünes Licht
für seine Menschenversuche erhalten. In Er-

Wartung derartiger Anträge beeilt sich nun
auch der entsprechende Unterausschuß (RAC

Recombinant DNA Advisory Committee)
der nationalen Gesundheitsbehörde, den
rechtlichen Rahmen für die bisher nicht vor-
gesehenen Versuche zu schaffen. Die RAC-
Richtlinien haben, wie die ZKBS-Regelungen in
der Bundesrepublik, lediglich für staatlich ge-
förderte Forschung verbindlichen Charakter.
Allerdings hat die US-Genehmigungsbehörde
für Nahrungs- und Arzneimittel angekündigt, sie

werde neukombinierte DNA, die für Genthera-
piezwecke verwendet werden sollen, als Medi-
kament betrachten, das damit genehmigungs-
pflichtig wäre. Diese Bestimmungen hätten
dann Gesetzeskraft und wären auch für die In-
dustrie verbindlich.

In den USA hat sich das Klima soweit verän-
dert, daß auch eine beratende Gruppe von
Theologen und Ethikern bei der Gentherapie
von menschlichen Körperzellen keinerlei Be-
denken anmeldete - nur die Veränderung von
Genen in Keimbahnzellen, die dann an alle
Nachkommen weitergegeben werden, würde
„sehw/enge eZh/sche Fragen au/wer/en". Aus
dieser Formulierung der Zeitschrift „Nature"
läßt sich ablesen, daß hier keine unüber-
schreitbare Grenze anerkannt wird. In der BRD
wird z.Zt. allseits diese Schranke zwischen
Körperzellen- und Keimbahntherapie beschwo-
ren - von Minister Riesenhuber, DFG-Präsident
Seibold, von Genforschern und Industrievertre-
tern (siehe auch Interview mit dem Vorsitzen-
den der Enquête-Kommission Gentechnologie
Catenhusen in diesem Heft). Wie lange wird es

wohl dauern, bis diese Schranke von der Politik
des „erlaubt ist, was machbar ist" überrollt
wird?

ZVa/ure
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